
Geschäftsführung  
Gesundheitsausschuss 

Herr Kaune 

Telefon:  (0221) 221-24831 
Fax:  (0221) 221-26500 

E-Mail:  volker.kaune@stadt-koeln.de 

Datum: 14.12.2016 

Beschlussprotokoll 

über die Sitzung des Gesundheitsausschusses in der Wahlperiode 2014/2020 am 
Dienstag, dem 13.12.2016, 17:05 Uhr bis 18:43 Uhr, Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 
121) 

I. Öffentlicher Teil 

4 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

4.1 Köln und Düsseldorf setzen sich gemeinsam für wissenschaftliche Stu-
dien zur Cannabis-Abgabe ein 
AN/1827/2016 

Der Gesundheitsausschuss beschließt, den Beschlussvorschlag des Antrages durch 
folgenden Beschlussvorschlag zu ersetzen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren in Düsseldorf eng zu beobachten und 
dem Gesundheitsausschuss 

a) bei aktuellen Änderungen des Sachstandes, insbesondere bei einer Genehmi-
gung eines Antrages zwischenzeitlich und  

b) nach Ablauf eines Jahres 
einen Sachstandsbericht als Mitteilung zur Kenntnis zu geben. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.1.1 Stellungnahme zum Antrag gem. § 3 der Geschäftsordnung des Rates 
der Piratengruppe und der Fraktion Die Linke zum Thema Cannabis-
Abgabe 
3908/2016 

Der Gesundheitsausschuss nimmt die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis. 
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5 Beschlussvorlagen 

5.1 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes "Starke Veedel - Star-
kes Köln" als Leitkonzept in der neuen EFRE/ESF Förderphase 2014 - 
2020 und zur Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen 
2899/2016 

Beschluss: 
1. Der Rat beschließt das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel - Star-

kes Köln: mitwirken, zusammenhalten, Zukunft gestalten" (abrufbar unter 
www.starke-veedel.koeln), als zukunftsweisendes Leitkonzept zur Sozialraumori-
entierten Stadtentwicklung. Er beauftragt die Verwaltung unter Nutzung möglicher 
Förderzugänge die dargestellten Maßnahmen umzusetzen.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung von sozialraumspezifischen 
Einzel-IHKs. Diese basieren auf der Grundlage des Integrierten Handlungskonzep-
tes „Starke Veedel - Starkes Köln: mitwirken, zusammenhalten, Zukunft gestalten" 
(Leitkonzept). Folgende Reihenfolge ist für die Erarbeitung der Einzel-IHKs vorzu-
sehen: 

bereits dem Land vorgelegt:  

Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord 

Buchheim und Buchforst sowie Mülheim-Nord und Keupstraße als Fortschreibung 
des Strukturförderprogramms MÜLHEIM 2020 

Meschenich und Rondorf 

bis Ende 2016: Humboldt / Gremberg und Kalk  
                         Bickendorf, Westend und Ossendorf 

 bis Mitte 2017: Bilderstöckchen  
                         Höhenberg und Vingst 

bis Ende 2017: Ostheim und Neubrück  
                         Bocklemünd / Mengenich  
                         Porz-Ost, Finkenberg, Gremberghoven und Eil.  
  
Dem Rat werden die Einzel-IHKs jeweils zur Beschlussfassung vorgelegt. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt gebietsüber-
greifende und –spezifische Förderanträge zu stellen. 

4. Der Rat beschließt die Anerkennung des Bedarfs für die im IHK „Starke Veedel - 
Starkes Köln: mitwirken, zusammenhalten, Zukunft gestalten" aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 77,3 Millionen Euro vorbehalt-
lich der Bewilligungen aus den avisierten Förderzugängen. Die erforderlichen Ver-
anschlagungen des ergebniswirksamen Aufwandes und der investiven Zahlungs-
ermächtigungen bis 2020 in Höhe von 51,4 Mio. € sind im Hpl. 2016/2017 inkl. der 
mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 berücksichtigt. Der entstehende Aufwand 
2021ff (siehe Anlage 2) in Höhe von 25,9 Mio. € ist bereits nachrichtlich aufgeführt 
und wird in den zukünftigen Haushaltsplanaufstellungen berücksichtigt. 

5. Der Rat beschließt die in Anlage 1 dargestellte Abgrenzung der Sozialräume  

http://www.starke-veedel.koeln/
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Bickendorf, Westend und Ossendorf  

Bilderstöckchen  

Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord 

Bocklemünd / Mengenich 

Höhenberg und Vingst 

Humboldt / Gremberg und Kalk 

Meschenich und Rondorf 

Ostheim und Neubrück 

Porz-Ost, Finkenberg, Gremberghoven und Eil 

jeweils als „Gebiet der Sozialen Stadt“ gemäß § 171e Absatz 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) festzulegen. Der Beschluss über die Gebietsfestlegung ist ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Köln bekanntzumachen.  

Im Zusammenhang mit dem Strukturförderprogramm MÜLHEIM 2020 hat der Rat 
am 24.11.2011 bereits ein Gebiet der „Sozialen Stadt“ Mülheim beschlossen. Die-
ses umfasst im Wesentlichen die Sozialräume Buchheim und Buchforst sowie 
Mülheim-Nord und Keupstraße. Damit entfällt hier die Notwendigkeit zur Neufest-
legung eines „Soziale Stadt“- Gebietes.  

Abstimmungsergebnis: 

Dem Rat einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. 

5.2 2020: Köln l(i)ebt Vielfalt - Diversity Konzept 
3068/2016 

Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln nimmt das Diversity Konzept „2020: Köln l(i)ebt Vielfalt“ zur 

Kenntnis und beauftragt die Verwaltung: 

1. das vorliegende Diversity Konzept inklusive der beschriebenen Maßnahmen  

umzusetzen, den damit verbundenen Implementierungsprozess fortzuschrei-
ben und somit die Strategie des Diversity Managements als Querschnittsauf-
gabe in und auf allen Ebenen der Stadtverwaltung zu etablieren und den Um-
setzungsprozess zu begleiten, 

2. insbesondere 

 die Fragestellungen zur Erhebung der Ist-Analyse sowie ein daraus zu 
entwickelndes Controlling mit entsprechenden Indikatoren zu erstellen 

und den entsprechenden Ausschüssen und dem Integrationsrat sowie 

 den einzelnen Stadtarbeitsgemeinschaften als Mitteilung vorzulegen, 

 die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema fortzuschreiben, 

 die Vernetzung der betroffenen Akteure intern wie extern fortzuführen. 
3. die Weiterentwicklung und Umsetzung des vorliegenden Konzeptes durch ein 

Maßnahmenprogramm dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. 
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4. Die Budgetierung für die Umsetzung der Maßnahmen im Haushalt 2018 
und Folgejahren ist entsprechend einzubringen. 

Abstimmungsergebnis: 

Dem Rat einstimmig in der Fassung des Beschlusses des Ausschusses Allgemeine 
Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales vom 12.12.2016 zur Be-
schlussfassung empfohlen. 

5.3 'Integrationsbudget' - Verteilung der Finanzmittel in den Jahren 
2016/2017 
3686/2016 

Beschluss: 
Der Rat beschließt, die in 2015 entschiedene Verteilung der Finanzmittel aus dem 
„Integrationsbudget“ in Höhe von jährlich 915.700 € für die Jahre 2016 und 2017 – wie 
in der Anlage dargestellt – vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 
2016/2017 – fortzusetzen. Die Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2016/2017, Teil-
ergebnisplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Interkulturelle Hilfen bei Teil-
planzeile 15 – Transferaufwendungen, veranschlagt.  

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen. 

5.4 Modernisierung der Leitstelle der Feuerwehr Köln - Projekt „Leitstelle 
2020"  
Planungsbeschluss 
3382/2016 

Beschluss: 
1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass nach dem Rückzug des jetzigen Einsatzleit-

system-Betreibers (Fa. Siemens) aus dem Markt für Behörden und Organisati-
onen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), der dauerhafte Betrieb des jetzigen Ein-
satzleitsystems zu einem nicht hinnehmbaren Ausfallrisiko führt, wodurch die 
Handlungsfähigkeit der Leitstelle erheblich gefährdet wäre. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung die Planung zur Neubeschaffung eines Ein-
satzleitsystems sowie eines Kommunikations- und Alarmierungssystems mit 
geschätzten investiven Kosten i.H.v. 13.445.733 € kurzfristig einzuleiten. 

3. Die Finanzierung der Fachplanung mit errechneten Kosten i.H.v. 1.763.580 € 
erfolgt aus veranschlagten Mitteln i.H.v. 678.000 € in 2017 im Teilfinanzplan 
0212 Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Finanzstelle 3701-0212-
0-0700, Leitstellenrechner. 
Darüber hinaus erfolgt zur weiteren Finanzierung eine Sollumbuchung i.H.v. 
1.085.580 € innerhalb des Teilfinanzplans 0212 von Finanzstelle 3701-0212-1-
5200, Neubau FW 10, zur Finanzstelle 3701-0212-0-0700, Leitstellenrechner, 
Hj. 2016. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2016 für den Neubau der Feuer-
wache 10 nicht benötigt, müssen jedoch zum Hpl. 2018 zur Sicherstellung der 
Gesamtfinanzierung zusätzlich neu veranschlagt werden. 

Die Finanzierung der zur Umsetzung der Maßnahme benötigten investiven Mit-
tel i.H.v. 11.682.153 € (Kostenschätzung auf Grundlage eines Gutachtens ei-
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nes qualifizierten Fachplaners i.H.v. 8.986.272 € zzgl. 30 % für Unwägbarkei-
ten) erfolgt durch eine zusätzliche Mittelbereitstellung zum Haushaltsplan 2018 
im Teilfinanzplan 0212 Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst bei Fi-
nanzstelle 3701-0212-0-0700, „Leitstellenrechner“. 

Zur Finanzierung der aus den Investitionen entstehenden Abschreibungen in 
Höhe von 2.689.147 € p.a. und der Aufwendungen für Wartung/Support und 
Schulungen in Höhe von insgesamt 3.010.700 € für den Zeitraum von 5 Jahren, 
erfolgt ab dem Jahr 2018 eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Teilergebnis-
plan 0212, Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst. Aktuell veran-
schlagte Mittel für die Wartung/Support des jetzigen Leitstellensystems werden 
gegen gerechnet. Eine jahresbezogene Kostendarstellung ist der Anlage 5 zu 
entnehmen. 

4. Der Rat beauftragt die Verwaltung die Modernisierungsmaßnahmen nach dem 
aktuellen Stand der Technik auszuführen und dabei die Regelungen des BSI-
Grundschutzes (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) gemäß 
den Vorgaben der Stadt Köln, sowie die Umsetzung der Vorgaben nach DIN 
EN 50518 einschließlich der Zertifizierung der Leitstelle der Feuerwehr Köln 
nach den vorgenannten Regelungen zur Minimierung des Haftungsrisikos, zur 
Sicherstellung eines hochverfügbaren und nachhaltig sicheren Betriebes und 
Qualitätsmanagements unverzüglich zu beginnen.  
 

5. Der Rat beauftragt die Verwaltung, das im Zuge der Modernisierung der Leit-
stelle notwendige europaweite VOF-Verfahren zur Erlangung von Fachplaner-
leistungen unverzüglich durchzuführen. 

6. Unter dem Vorbehalt des Einvernehmens mit den Kostenträgern im Rettungs-
dienst (gesetzliche Krankenkassen) werden 60% der entstehenden Aufwen-
dungen über Rettungsdienstgebühren im bodengebundenen Rettungsdienst 
und in der Luftrettung refinanziert. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen. 

5.5 Abschluss eines 5 Jahres-Rahmenvertrages zur Beschaffung von Ja-
cken, Hosen und Hemden der Dienstkleidung bei der Feuerwehr Köln 
3920/2016 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und Rechtsfra-
gen/Vergaben/Internationales ist mit dem Abschluss eines 5-Jahres-Rahmenvertrages 
zur Beschaffung von Jacken, Hosen und Hemden der Dienstkleidung bei der Feuer-
wehr Köln einverstanden. 

Der Beschluss des AVR wird unter Vorbehalt der ungeänderten Zustimmung des Ge-
sundheitsausschusses gefasst. 

Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen/Vergabe/Internationales 
verzichtet darauf, die Vergabeentscheidung selbst zu treffen. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 
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5.6 Mindeststandards für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchte-
ten 
0745/2016/1 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Votum zur Beratung in nachfolgende Gremien verwiesen. 

5.6.1 TOP 4.1. Mindeststandards für die Unterbringung und Betreuung von 
Geflüchteten 
AN/2036/2016 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Votum zur Beratung in nachfolgende Gremien verwiesen. 

5.7 Beschaffung von rettungsdienstlichen Leistungen der Notfallrettung 
nach Beschluss des Rettungsdienstbedarfsplans 2016 entsprechend der 
Regularien des § 13 RettG NRW (Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisa-
tionen und anderer Leistungserbringer) 
2768/2016 

Die Vorlage wird mit dem Hinweis auf den Beschluss des Ausschusses Allgemeine 
Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales vom 12.12.2016 

„Der AVR empfiehlt dem Rat, dass der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 

09.01.2017 die Beschlussvorlage final beschließt.“ 

nicht behandelt. 
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